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Sprechzeiten Kontakt  Bankverbindung  

Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr Telefon 03733 831-0 Erzgebirgssparkasse 

Di 08:00 – 18:00 Uhr Telefax 03733 22164 IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67 

Do  08:00 – 16:00 Uhr E-Mail info@kreis-erz.de BIC WELADED1STB 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           USt-IdNr. DE260587011 

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Nachrichten finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de. 

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de/datenschutz.  

 

Landratsamt Erzgebirgskreis  ·  Paulus-Jenisius-Str. 24  ·  09456 Annaberg-Buchholz 

30010 Abteilung 3 Umwelt, Verkehr  und Sicherheit 

 Stabsstelle Kreisentwicklung 

 

 

Bearbeiter/in: Frau Walther 

Dienstgebäude: Paulus-Jenisius-Straße 24 

 09456 Annaberg-Buchholz 

Zimmer-Nr.: A1.35 

Telefon: +49 3733 831 1048 

Telefax: +49 3733 831 851048 

E-Mail: lorien.walther@kreis-erz.de 

Ihre Nachricht: 30.06.2023 

Unsere Zeichen: 614.522-23(200)-30010(Wa) 

Datum: 02.08.2023 

 
 
 

Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (BPL) "Tannenweg" OT Geyersdorf 
Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf 

hier: Abgabe einer Stellungnahme 
 

Bezug: - Anschreiben des beauftragten Planungsbüros vom 30.06.2023 

- Planzeichnung und Begründung – Stand: 05/2023 

- Planunterlagen in digitaler Form 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 den 
o. g. Planentwurf gebilligt und zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt. Das 

Landratsamt Erzgebirgskreis (LRA ERZ) hat bereits am 09.06.2022 unter dem Aktenzeichen 
614.522-22(127)-30010(vl) eine Stellungnahme zum Vorhaben- und Erschließungsplan „Tannen-

weg“ im OT Geyersdorf abgegeben. 
 

Die Aufstellung des BPL erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB. Von einer 

Umweltprüfung und dem Umweltbericht wird abgesehen. Mit dem Verfahren sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) auf einer landwirtschaftlich 

genutzten Fläche von ca. 5.368 m² geschaffen werden. 
 

Mit Schreiben vom 30.06.2023 des beauftragten Planungsbüros wurde das LRA ERZ um 
Stellungnahme gebeten.  
 

Das LRA ERZ gibt als beteiligte Behörde zum o. g. Entwurf nach § 4 Abs. 2 BauGB folgende 
Stellungnahme ab und bittet um Beachtung im weiteren Verfahren: 

 

 
 

 
 
Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg 
Straße der Freundschaft 1 

09465 Sehmatal-Sehma 
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Baurecht 
Bearbeiter: Frau Altrichter Tel.: 03733 831-4173 

Die Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz beabsichtigt das Flurstück 452/21 unter Einbeziehung 
von Teilflächen der Flurstücke 448/13 und 452/20 der Gemarkung Geyersdorf als WA zu entwickeln.  

 
Zum vorliegenden Entwurf werden folgende Hinweise und Anregungen geben. 
 

Hinsichtlich der Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB bestehen Bedenken.  

 
Gemäß § 13b BauGB können nur Außenbereichsflächen im Anschluss an im Zusammenhang 

bebaute Ortsteile einbezogen werden. Eine Auseinandersetzung mit dieser Voraussetzung findet in 

Pkt. 1.9 der Begründung nicht statt. Hier wird lediglich auf die zulässige Grundfläche von 10.000 m² 
eingegangen.  
 
Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ist ein Anschluss nicht gegeben, wenn eine Anbindung an 

den bestehenden Siedlungsbereich über eine im Verhältnis zur Gesamtgröße des neuen Bau-

gebietes völlig untergeordnete gemeinsame Grenze erfolgt. (vgl. Bayer. VGH, Beschluss vom 
4. Mai 2018 – 15 NE 18.382). Ein Anschluss ist nach unserer Einschätzung nur bedingt vorliegend 
und in einem geringen Umfang gegeben.  

 

Die Anforderungen des § 12 BauGB an einen vorhabenbezogenen BPL sind ausnahmslos zu 

erfüllen. 

 
Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungs-
maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-

kosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbeschluss nach § 12 Abs. 1 BauGB verpflichten 
(Durchführungsvertrag). 

 
Neben dem Nachweis über die Verfügbarkeit der Planungsflächen muss der Investor auch seine 

finanzielle Leistungsfähigkeit zur Realisierung des Vorhabens gegenüber der Stadt belegen. 
 

Der vorliegende Planentwurf wurde in bebauungsplanähnlicher Form erstellt und folgt somit dem 
Festsetzungskatalog des § 9 BauGB in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

sowie der Planzeichenverordnung. Wird der vorhabenbezogene BPL auf diesen Rechtsgrundlagen 

erstellt, sind die Vorgaben dieser Rechtsgrundlagen konsequent umzusetzen.  
 
Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB kann eine allgemeine Nutzung entsprechend BauNVO (hier „WA“ 
nach § 4 BauNVO) oder auf sonstige Weise festgesetzt werden. Dazu ist im vorhabenbezogenen 

BPL weiterhin unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB zu regeln, dass im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  

 
Eine allgemeine Baugebietsausweisung ohne Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB ist unwirksam 

(vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 10. April 2014 – 8 S 47/12, OVG Bremen, Beschl. v. 

08.05.2018 – 1 B 18/18). Die Konkretisierung des Vorhabens erfolgt im Durchführungsvertrag. Die 
Begründung muss auf die diesbezüglichen Inhalte des Durchführungsvertrages eingehen. 
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In der Planzeichnung, Teil B: Textteil, Punkt I. 2 ist in der Überschrift die Formulierung 
„Höchstzulässige Wohnungsanzahl“ enthalten. Diesbezügliche Festsetzungen werden jedoch unter 

diesem Punkt nicht getroffen.  
 

Es wird empfohlen, die unter dem o. g. Punkt I. 2 getroffenen Festsetzungen zu den maximalen 
Firsthöhen zu überdenken. Entsprechend der Begründung (Teil II Pkt. 1.2 – Seite 12) ist die 
umgebende Bebauung geprägt von 2-geschossigen Wohngebäuden, auch eingeschossigen 

Gebäude sind vorhanden. Es wird angeführt, dass sich ein- bis zweigeschossige Gebäude 

entsprechend der Festsetzung im BPL gut in das Ortsbild einfügen würden. Mit den festgesetzten 
Firsthöhen sind jedoch auch dreigeschossige Gebäude möglich. Die den Planungsunterlagen 

beigefügten Ansichten zu dem geplanten Mehrfamilienhaus lassen dies auch erwarten.  

 
Die Planzeichnung, Teil B: Textteil, Punkt I. 3 Abs. 3 ist dahingehend zu korrigieren, das als 
Rechtsgrundlage für die Nebenanlagen § 14 Abs. 1 BauNVO angegeben wird.  
 

Zur Planzeichnung, Teil B: Textteil, Punkt 4 wird darauf hingewiesen, dass der Abs. 2 keine 

Rechtsgrundlage in § 9 Abs. 1 Nr. 20 bzw. § 9 Abs. 1a BauGB findet.  
 
Dem BPL ist eine Präambel voranzustellen, welche die Planung klar als Satzung bestimmt. 

 

Die verwendeten Rechtsgrundlagen sind zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in der aktuellen 

Fassung anzugeben.  

 
Zum gegebenen Zeitpunkt sind dem LRA ERZ die entsprechenden vollständigen Verfahrens-
unterlagen des Planverfahrens im Original einschließlich einer Stellungnahme der Gemeinde zu 

den nicht berücksichtigten Stellungnahmen sowie ein zusätzlich komplettes Bebauungsplan-
satzungsexemplar mit Begründung (Arbeitsexemplar) zur Prüfung vorzulegen.  

 
Es wird mit Bitte um Beachtung auf die Änderungen zum Bauleitplanungsverfahren verwiesen 

(Änderung BauGB vom 03.07.2023 – Inkrafttreten am 07.07.2023). 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 1. Februar 2023 bei der digitalen Bereitstellung der 
Bauleitpläne der Datenstandard „XPlanung“ verpflichtend anzuwenden ist. 

 

Denkmalschutz 
Bearbeiter: Herr Richter Tel.: 03733 831-4100 
Aus denkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Einwände zum o. g. Vorhaben.  
 

Flurneuordnung 
Bearbeiter: Herr Drechsel Tel.: 03735 601-6272 
Es bestehen flurordnungsrechtlich keine Einwände. 

 
Vermessung 

Bearbeiter: Frau Wiards Tel.: 03733 831-4234 

Zum o. g. Vorhaben bestehen keine Einwände. 
 
Die Bezeichnungen der Flurstücke im Plangebiet und Ihre Darstellung entsprechen dem aktuellen 

Katasterstand.  
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Wenn unsere Dienststelle am Genehmigungsverfahren beteiligt wird, verwenden Sie bitte 
folgenden Verfahrensvermerk: 

 
„Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer Übereinstimmung mit 

der amtlichen Flurkarte wird mit Stand vom ….  .....  …..  bestätigt. Die Lagegenauigkeit der 
zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt. 
 

Landratsamt  

Erzgebirgskreis         
Annaberg-Buchholz, den ……………     Siegel  ……………….     

         Referatsleiter/in“ 

 
Immissionsschutz 
Bearbeiter: Frau Böttcher Tel.: 03771 277-6127 
Es bestehen zum o. g. Vorhaben keine Einwände. 

 

Schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind nicht zu 
erwarten. 
 

Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz 

Bearbeiter: Herr Lötzsch Tel.: 03735 601-6135 

Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB sind umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 

seine Gesundheit bei der Aufstellung von BPL zu berücksichtigen. 
 
Zur Berücksichtigung der bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange sind die in dieser 

Stellungnahme unter dem Abschnitt „Bodenschutz – 2. Bodenschutzrechtliche Anforderungen“ 
sowie im Abschnitt „Abfallrecht – Abfallrechtliche Anforderungen“ aufgeführten Anforderungen als 

Hinweise in der Planzeichnung unter Teil B: Textteil aufzunehmen. 
 

Der Kenntnisstand zu den erhöhten Arsengehalten im Plangebiet, aufgrund der der Unteren 
Bodenschutzbehörde vorliegenden digitalen Bodenbelastungskarten /1/ (vgl. Ausführungen im 

Abschnitt „Bodenschutz – Feststellungen“), ist in die Begründung einzuarbeiten.  
 

Altlasten 

Im vorgesehenen Geltungsbereich des BPL sind im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) keine 
Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen registriert.  
 
Im SALKA werden nur konventionelle Altlasten erfasst. Die Erfassung radioaktiver Altlasten und 

Erteilung diesbezüglicher Auskünfte liegt in der Zuständigkeit des Sächsischen Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dresden, Referat 54 Strahlenschutz – Altlasten, Radon, 
Notfallschutz. 

 
Bodenschutz 

 

1. Feststellungen 
Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 5.368 m² wird derzeit überwiegend als Ackerland intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Vorgesehen sind die Errichtung eines Doppelhauses mit Garagen, ein 

Mehrfamilienhaus mit 9 WE und einer Tiefgarage, zwei freistehende Garagen und sechs Pkw-

Stellplätze sowie ein Kinderspielplatz. 
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Nach den in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung neue Fassung ab 01.08.2023 
(BBodSchV n. F.) für den Wirkungspfad „Boden – Mensch“ benannten Nutzungsarten ist für das 

Plangebiet grundsätzlich die Nutzung „Wohngebiet“ (einschließlich Hausgärten) sowie 
„Kinderspielflächen“ zu beachten. 

 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Gebietes mit geogen-bergbaubedingt erhöhten Arsen- 
und Schwermetallbelastungen. Hierbei ist nach dem Kartenwerk des unmittelbar angrenzenden 

Bodenplanungsgebietes /1/ mit Arsengehalten < 150 mg/kg im Oberboden und < 105 mg/kg im 

Unterboden zu rechnen.  
 

Für die Nutzungsart „Wohngebiet“ (einschließlich Hausgärten) ist gemäß der Anlage 2, Tabelle 4 

der BBodSchV n. F. in Bezug auf den direkten Kontakt und die Aufnahme von belastetem 
Bodenmaterial durch den Menschen (Wirkungspfad „Boden – Mensch“) ein Prüfwert für Arsen in 
Höhe von 50 mg/kg festgelegt (für Kinderspielflächen gilt für Arsen ein Prüfwert von 25 mg/kg). 
 

Die für den Bereich des Plangebietes in /1/ ausgewiesenen Arsengehalte im Oberboden können für 

die genannten Nutzungsarten den jeweiligen Prüfwert gemäß o. g. Anlage 2 der BBodSchV  n. F. 
somit überschreiten. 
 

Die Bodenbelastungskarten /1/ sind in der Regel nur für natürliche, gewachsene Böden 

anwendbar. Bei vorhandenen Bodenauffüllungen (einschließlich Mutterboden) ist die Gültigkeit 

der o. g. Ausführungen zu den Arsengehalten im gewachsenen Oberboden nicht gesichert. In 

Auffüllungen aus standortfremdem Bodenmaterial können abweichende Stoffgehalte auftreten. 
 
Nach den zum Entwurf des BPL übergebenen Unterlagen liegen für das Plangebiet bis dato keine 

Bodenuntersuchungen vor. 
 

Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen (Flurstücks 452/21 sowie Teilfläche des 
Flurstückes 448/13 der Gemarkung Geyersdorf) ist davon auszugehen, dass Mutterboden (humoser 

Oberboden) vorhanden ist. Es liegen jedoch keine Kenntnisse vor, ob es sich hierbei um den 
geogen gewachsenen Boden handelt. 

 
Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an Flächen an, für die Maßnahmekarten, u. a. für 

Wohngebiete und Kinderspielflächen, vorliegen /1/. Diese Karten werden aufgrund ihrer 

unmittelbaren räumlichen Nähe zur Bewertung des Standortes herangezogen.  
 
Für Wohngebiete werden diese benachbarten Flächen als grüne Teilflächen ausgewiesen, womit 
ein Verdacht auf eine schädliche Bodenveränderung für eine Nutzung als „Wohngebiet“ als 

ausgeräumt gilt. 
 
Für „Kinderspielflächen“ werden die benachbarten Flächen als gelbe Teilflächen dargestellt. Somit 

ist für eine Nutzung als Kinderspielflächen der Verdacht auf eine schädliche Boden-veränderung 
noch nicht vollständig ausgeräumt. Demnach können bei derzeitigem Kenntnisstand die 

gebietsbezogen vorliegenden Anhaltspunkte für eine schädliche Boden-veränderung bezüglich der 

Nutzung als Kinderspielflächen gemäß § 2 Abs. 3 Bundes-Boden-schutzgesetz (BBodSchG) nicht 
ausgeräumt werden. 
 

Der Prüfwert gilt auf Kinderspielflächen für einen Kontaktbereich bis in 10 cm bzw. 30 cm Tiefe (0 -

10 cm Kontaktbereich für orale und dermale Schadstoffaufnahme, 30 cm entspricht der 
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durchschnittlichen Mächtigkeit aufgebrachter Bodenschichten und der maximal von Kindern 
erreichbaren (Grab-)Tiefe). 

 
2. Bodenschutzrechtliche Anforderungen 

 
2.1 Neubau Kinderspielflächen 

Beim Neubau von Kinderspielflächen sind die nachfolgenden bodenschutzfachlichen 

Anforderungen zu erfüllen: 

 
2.1.1 

Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Errichtung der Kinderspielfläche sind geeignete 

Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungspfades „Boden – Mensch“ im Hinblick auf 
einen möglichen Kontakt mit belastetem Bodenmaterial auszuführen. 

 
Folgende grundsätzliche Maßnahmen sind aus bodenschutzfachlicher Sicht als geeignet 

einzuschätzen: 

 
- Grünflächen im Bereich der Kinderspielflächen: 

 Rasenflächen mit hoher Spielintensität/ häufigem Aufenthalt: 
Herstellen der obersten Bodenschicht mit unbelastetem Bodenmaterial1) durch Auftrag 

oder Bodenaustausch, Mindestmächtigkeit von 30 cm bzw. Einbau einer Sperrschicht 

als Grabschutz bei einer geringeren Bodenmächtigkeit, 

 
1) Anforderungen an das Bodenmaterial:  

natürliches Bodenmaterial (ohne mineralische Fremdbestandteile und Störstoffe), 

Einhaltung der Vorsorgewerte gemäß Anlage 1 der BBodSchV n. F. sowie Einhaltung des 

Arsenwertes < 25 mg/kg 
 

 Sonstige Grünflächen (Randflächen, Böschungsbereiche): 

Herstellung einer geschlossenen, langlebigen Vegetationsdecke (z. B. Bodendecker, 

dichte Grasnarbe), keine offenen Bodenflächen (Rabatten), 
 

- Spielgeräte/-anlagen: 

 Herstellung der Bodenabdeckung in Verbindung mit dem erforderlichen Fallschutz (z. B. 

Fallschutzkies, Rindenmulch, Fallschutzmatten sowie Einbau eines Trenn-elementes als 
Grabschutz). 

 
2.1.2   
Ein Verzicht auf die Durchführung der unter o. g. Punkt 2.1.1 genannten Maßnahmen zur 

Unterbrechung des Wirkungspfades „Boden – Mensch“ ist nur möglich, wenn für den 
geplanten Baubereich durch eine Bodenuntersuchung nachgewiesen wird, dass die 
Arsengehalte im relevanten Kontaktbereich für den Direktkontakt die nutzungsbezogenen 
Prüfwerte gemäß Anlage 2 der BBodSchV n. F. unterschreiten. 

 

Für die Bodenuntersuchung einschließlich der Probenahme sind die Vorgaben gemäß 
§§ 19  – 23 BBodSchV n.F. zu beachten. Die Bodenuntersuchung ist durch ein fachlich 

qualifiziertes, akkreditiertes Labor (bzw. unter Mitwirkung eines fachlich geeigneten 
Ingenieurbüros) durchzuführen. 
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Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung (Probenahmeprotokoll mit Lageplan/Skizze zur 
Entnahme der Bodenproben, Prüfbericht des Analysenlabors) sind dem LRA ERZ, Sachgebiet 

Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz, rechtzeitig vor Baubeginn zur Bewertung vorzulegen. 
 

2.1.3  
Das LRA ERZ, Sachgebiet Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz, ist rechtzeitig vorab über den 
geplanten Baubeginn zu informieren (E-Mail: abfall-boden@kreis-erz.de). 

 

2.2 Allgemeine Anforderungen 
 

2.2.1  

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit standortfremdem 
Bodenmaterial auf den zukünftigen Wohngrundstücken des Plangebietes sind die hierfür 
maßgebenden Anforderungen im §§ 6 und 7 der BBodSchV n. F. einzuhalten. Die 
Vorsorgewerte für Schwermetalle und organische Schadstoffe (Anhang 1 der BBodSchV n. F.) 

dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Mächtigkeit der durchwurzelbaren 

Bodenschicht richtet sich nach der Art der vorgesehenen Begrünung/Bepflanzung. 
 
2.2.2  

Bodenneuversiegelungen sind gemäß § 1a BauGB generell auf das unabdingbar notwendige 

Maß zu beschränken. 

 

2.2.3  
Der Einbau von standortfremdem Bodenmaterial außerhalb der durchwurzelbaren 
Bodenschicht richtet sich mit dem Inkrafttreten der Mantelverordnung zum 01.08.2023 nach 

den §§ 6 und 8 BBodSchV n. F. 
 

2.2.4  
Zeigen sich im Rahmen von Baumaßnahmen organoleptische (Sicht, Geruch) Auffälligkeiten 

im Boden, sind diese gemäß § 13 Abs. 3 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetzes unverzüglich dem LRA ERZ, Sachgebiet Abfall, Altlasten, Bodenschutz 

anzuzeigen. Über notwendige Maßnahmen wird anlassbezogen entschieden. 
 

3. Begründung 

 
zu 2.1.1 
Aufgrund der in den vorliegenden Bodenbelastungskarten /1/ ausgewiesenen großflächig 
erhöhten Arsen- und Schwermetallbelastungen im natürlichen Boden liegen gebietsbezogen, 

konkrete Anhaltspunkte für eine Überschreitung der nutzungsbezogenen Prüfwerte gemäß Anlage 
2 der BBodSchV n.F. für Arsen im geplanten Baubereich der Kinderspielflächen vor. 
 

Eine Überschreitung von Prüfwerten weist prinzipiell bodenschutzrechtlich weiteren 
Erkundungsbedarf zur Gefährdungsabschätzung aus. 

 

Unter Bezug auf § 10 Abs. 5, Satz 2 BBodSchV n.F. kann jedoch von weiteren Untersuchungen zur 
Gefährdungsabschätzung abgesehen werden, wenn die ggf. bestehende Gefährdung – in diesem 
Fall für den Menschen durch den direkten Kontakt und die Aufnahme von belastetem 

Bodenmaterial – mit einfachen Mitteln abgewehrt oder sonst beseitigt werden kann. Die unter o. g. 

mailto:abfall-boden@kreis-erz.de
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Punkt 2.1 geforderten Maßnahmen stellen geeignete Maßnahmen im Sinne des § 10 Abs. 5  Satz 2 
BBodSchV n.F. dar. 

 
zu 0.1.2 

Wenn aus Sicht des Bauherrn die Notwendigkeit und der Umfang der unter o. g. Punkt 2.1.1 
geforderten Maßnahmen nochmals geprüft werden soll, sind die unter o. g. Punkt 0.1.2 
geforderten grundstücksbezogenen Untersuchungen für den geplanten Baubereich 

durchzuführen. Die Forderung begründet sich durch die nach dem vorliegenden Kartenwerk /1/ im 

Standortbereich der geplanten Kinderspielflächen zu erwartenden erhöhten Arsenbelastungen im 
natürlichen Oberboden. Diese stellen nach § 10 Abs. 2 und Abs. 4 BBodSchV n. F. gebietsbezogen 

einen konkreten Anhaltspunkt für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung dar. 

 
zu 2.1.3 
Das LRA ERZ, Sachgebiet Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz ist die für die Begleitung und 
Überwachung der Umsetzung der geforderten Maßnahmen zuständige Untere Bodenschutz-

behörde. 

 
zu 2.2 
Es ist keine gesonderte bodenschutzrechtliche Begründung erforderlich. 

 

Verwendete Unterlagen: 

/1/  Verordnung der Landesdirektion Sachsen zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes 

Raum Annaberg vom 25. Oktober 2022; Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 [VO BPG 
Raum Annaberg]; Online einsehbar unter: Internetseite LDS Sachsen inkl. Kartenwerk 
[Bodenplanungsgebiet - Raum Annaberg | Bodenplanungsgebiet Raum Annaberg (sachsen.de)] 

bzw. im Portal REVOSax  [REVOSax Landesrecht Sachsen - VO Festlegung Bodenplanungsgebiet 
Raum Annaberg] oder Einsichtnahme möglich bei der  zuständigen Stadt-/Gemeindeverwaltung) 

 
Abfallrecht 

 
Abfallrechtliche Anforderungen 

- Alle bei Baumaßnahmen anfallenden Abfälle sind unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 
nach Maßgabe insbesondere der §§ 7 Abs. 2, 3 und 15 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) und der auf dessen Grundlage erlassenen Gesetze und Verordnungen zu entsorgen 

(Verwertung/Beseitigung). Dabei sind diese entsprechend § 9 KrWG separat zu erfassen. Die 
Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung (§ 7 Abs. 2 KrWG). Eine Nachweispflicht über deren 
Entsorgung und der Umfang dazu ergeben sich aus der Nachweisverordnung.  

 

- Für Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen gelten die Regelungen insbesondere 
des § 8 Abs. 1 und 2 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) zum getrennten Sammeln, 
Befördern und Zuführen von den dort benannten Abfallfraktionen zur Wiederverwendung oder 

dem Recycling. Auf die Dokumentation im Sinne des § 8 Abs. 3 GewAbfV wird des Weiteren 
verwiesen. 

 

- Der Geltungsbereich des BPL liegt innerhalb eines Gebietes in dem großflächig geogen-
bergbaubedingt erhöhte Arsen- und Schwermetallbelastungen auftreten. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für baubedingt ggf. anfallende Überschuss-

massen an Bodenmaterial (mineralischer Abfall) u. U. eingeschränkte Entsorgungs-

möglichkeiten bestehen können. 

https://www.lds.sachsen.de/umwelt/?ID=19784&art_param=453
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19752?redirect_succesor_allowed=1
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19752?redirect_succesor_allowed=1
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Darüber hinaus wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass am 01.08.2023 die Mantelverordnung in 
Kraft tritt. Mit der Mantelverordnung werden die Anforderungen an die schadlose Verwertung 

mineralischer Abfälle bundeseinheitlich und rechtsverbindlich geregelt. Die zur Beurteilung der 
Schadlosigkeit einer Verwertung mineralischer Abfälle maßgebenden Technischen Regeln der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall werden damit abgelöst 
 
Forst  

Bearbeiter: Frau Bergelt Tel.: 03735 601-6300 

Aus forstfachlicher Sicht bestehen unter Beachtung des nachfolgenden Hinweises keine Einwände 
gegen den o. g. BPL. 

 

Wie in der Vorabbeteiligung gefordert, wird mit der Festlegung der Baugrenzen der gesetzlich 
geforderte Mindestabstand gemäß § 25 Abs. 3 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsWaldG) von 30 Metern zur angrenzenden Waldfläche auf dem Flurstück 444/1 der 
Gemarkung Geyersdorf eingehalten. 

 

Hinweis: 
Die Errichtung von Garagen und Nebenanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baugrenzen 
zulässig. Die gesetzliche Regelung des § 25 Abs. 3 SächsWaldG gilt auch für untergeordnete 

Gebäudeteile wie z. B. Erker, Eingangstreppenüberdachungen, Dachvorsprünge und Gebäudeteile, 

welche der Sächsischen Bauordnung unterliegen. Der BPL sollte im Punkt 1.3 der Begründung 

(Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Nebenanlagen) Absatz 4 „Für Anbauten wie Terrassen 

und Balkone besteht die Möglichkeit ...“ dementsprechend angepasst werden. 
 
Naturschutz/Landwirtschaft 

Naturschutz 
Bearbeiter: Herr Howe Tel.: 03735 601-6201 

Der vorliegende vorhabenbezogene BPL soll im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt werden. Eine Umweltprüfung und somit eine Eingriffsbewertung nach § 14 ff. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entfällt somit.  
 

Trotz dessen werden im vorliegenden Entwurf Festsetzungen zur Grünordnung getroffen. Diese 
sind die Anlage einer Grünfläche auf 2.214 m² mit Pflanzung eines Baumes je angefangene 450 m² 

Grundstücksfläche. Da der überwiegende Teil der betroffenen Fläche derzeit intensiv landwirt-

schaftlich genutzt wird, wird auch mit der vorgesehenen Bebauung, aufgrund der anzulegenden 
Grünfläche mit Gehölzpflanzungen, in der Gesamtbetrachtung eine Aufwertung des Natur-
haushaltes im betroffenen Bereich des BPL erfolgen. 
 

Bezüglich der zu verwendenden und nicht zu verwendenden Arten für eine Bepflanzung besteht 
seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Erzgebirgskreises Einverständnis.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vollzug und die Kontrolle der grünordnerischen 
Festsetzungen des BPL der verfahrensführenden Behörde, hier der Stadtverwaltung Annaberg-

Buchholz, obliegt.  

 
Dem vorliegenden BPL stehen Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nicht entgegen.  
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Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Nestler Tel.: 03735 601-6208 

Belange der Agrarstruktur sind durch den dauerhaften Flächenentzug betroffen. 
 

Da der BPL aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz entwickelt wird, bestehen keine Einwände. 
 

Siedlungswasserwirtschaft 

Trinkwasserschutz 
Bearbeiter: Frau List  Tel.: 03735 601-6175 

Aus Sicht des Trinkwasserschutzes bestehen keine Einwände, da kein Trinkwasser- bzw. 

Heilquellenschutzgebiet berührt wird. 
 
Kommunales Abwasser 
Bearbeiter: Frau Plorin Tel.: 03735 601-6173 

Aus abwasserrechtlicher Sicht bestehen zum geplanten Vorhaben keine Einwände.  

 
Gemäß der Begründung erfolgt der Anschluss des geplanten Wohnungsbaustandortes, welcher im 
Trennsystem erschlossen wird, an das vorhandene anliegende öffentliche Trennsystem des 

Abwasserzweckverbandes Oberes Zschopau- und Sehmatal. Die Anschluss- und 

Einleitbedingungen sind mit dem Abwasserzweckverband vertraglich zu vereinbaren. 

 

Der Geltungsbereich des BPL befindet sich nicht in einem per Verordnung festgesetztem 
Hochwasserentstehungsgebiet gem. § 76 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz. Demnach bestehen 
keine unmittelbaren gesetzlichen Anforderungen im Sinne der o. g. Vorschrift. 

 
Wasserbau 

Bearbeiter: Herr Fischotter Tel.: 03735 601-6185 
Aus wasserbaulicher Sicht bestehen keine Einwände zum geplanten Vorhaben. Wasserbauliche 

Belange werden nicht berührt. 
 

Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Bearbeiter: Frau Espig Tel.: 03733 831-3291 

Die Rechtliche Grundlage für die Stellungnahme bildet das Gesetzes über den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG) und des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 
 
Hinweise: 
Sollten während der Bauphase Einzel- und Eigenbrunnen bekannt werden, sind negative 

Beeinträchtigungen dieser Anlagen auszuschließen.  
 
Wie in der Begründung (Seite 19) beschrieben liegt der Geltungsbereich am Rande eines 

Radonvorsorgegebietes. Das Strahlenschutzgesetz und die novellierte Strahlenschutzverordnung 
regeln die Anforderungen an den Schutz vor Radon. Die allgemeinen Hinweise und Forderungen 

zum radonsicheren Bauen sind bei der Ausführung von Baumaßnahmen zu beachten. 

 
Belästigungen durch Lärm, Stäube und Gerüche, die während Bauphasen auftreten, sind, insofern 
sie sich auf Anwohner (Wohngebäude, Freizeitgebäude und –gelände) oder Funktionsbereiche 

(öffentliche Einrichtungen, Betriebe) störend auswirken können, so gering wie möglich zu halten.  
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Senioren- und Behindertenbeauftragte 
Bearbeiter: Frau Seidel Tel.: 03771 277-1060 

Auf die allgemeine gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit für Wohngebäude wird hinge-
wiesen, insbesondere auf die Beachtung der Vorschrift der DIN 18040-2 in der aktuellen Fassung. 

 
Straßenverwaltung/ Kreisstraßen 
Bearbeiter: Frau Dohms Tel.: 03771 277-7150 

Aus Sicht der Unteren Straßenaufsichtsbehörde ergeht folgender Hinweis: 

 
Das Plangebiet wird ausgehend vom Eschenweg über den Tannenweg, welcher nicht straßen-

rechtlich öffentlich gewidmet ist, erschlossen. 

 
Der Weg dient nach der Realisierung des Vorhabens ausschließlich als reine Zufahrt zu den 
Wohngebäuden. Sofern seitens der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz dennoch beabsichtigt 
wird, den Weg gemäß § 6 SächsStrG öffentlich zu widmen, so kommen allenfalls die Einstufung als 

beschränkt-öffentlicher Weg (§ 3 Abs. 1 Nr. 4b SächsStrG) mit der Widmungsbeschränkung auf 

„Anliegerverkehr“ bzw. als Eigentümerweg i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 4c SächsStrG in Betracht. 
 
Sonstige Hinweise 

Kampfmittel 

Für eine Gefahreneinschätzung, ob im Plangebiet eine Kampfmittelbelastung vorliegt, ist das LRA 

ERZ nicht zuständig. Anfragen zu evtl. vorhandenen Kampfmittelbelastungen sind gemäß 

§ 6 Abs. 1 und § 1 Abs. 1 Nr. 4 Sächsisches Polizeibehördengesetz (SächsPBG) i. V. m. § 3 der 
Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Sächsische Kampfmittelverordnung) bei den zuständigen Ortspolizeibehörden 

(jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung) direkt zu stellen. Sollten Kampfmittel oder kampf-
mittelähnliche Gegenstände gefunden werden, so ist sofort die nächstgelegene Ortspolizei-

behörde oder Polizeidienststelle zu informieren. 
 

Rettungswesen 
Die Zuständigkeit für den bodengebundenen Rettungsdienst liegt beim Rettungszweckverband 

Chemnitz-Erzgebirge, Schadestraße 17, 09112 Chemnitz. 
 

Abfallentsorgung 

Für die Belange der Kommunalen Abfallentsorgung im Erzgebirgskreis ist der Zweckverband 
Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS), Schlachthofstraße 12, 09366 Stollberg zuständig. 
 
Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Breitband) 

Das öffentliche Telekommunikationsnetz im Erzgebirgskreis wird durch unterschiedliche 
Betreiber, unter anderem der Deutschen Telekom AG sowie mehrerer Kabelbetreiber sicher-
gestellt. Eine Übersicht der regionalen Betreiber ist unter www.erzgebirge24.de zu finden. Im 

Kreisgebiet besteht kein flächendeckendes Glasfasernetz für den Betrieb eines digitalen Hoch-
geschwindigkeitsnetzes. Aufgrund von § 146 Abs. 2 Satz 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) ist 

sicherzustellen, dass im Rahmen der Erschließung von neuen Baugebieten geeignete passive 

Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegt werden. 
 
Regionalplanung 

Die landesplanerischen Vorgaben im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 und im Regionalplan 

Chemnitz/Erzgebirge bzw. im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz sind zu beachten. Es 
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wird empfohlen, ggf. den Planungsverband Region Chemnitz zu beteiligen (Verbandsgeschäfts-
stelle, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau). 

 
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři 

Das Plangebiet liegt im Bereich des UNESCO-Welterbes „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři“. Es 
wird empfohlen, den Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. zu beteiligen (Adam-Ries-Straße 16, 
09456 Annaberg-Buchholz). 

 

Allgemeine Anmerkungen 
Bei fachspezifischen Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Bearbeiter. 

 

Bei Veränderungen der dem Antrag auf Stellungnahme zugrundeliegenden Angaben, Unterlagen 
und angegebenen Erklärungen wird diese ungültig. 
 
Bei Abforderung einer Stellungnahme des Landratsamtes Erzgebirgskreis wird um Einreichung 

folgender Unterlagen gebeten: 

Planzeichnung 2-fach in Papierform sowie zusätzlich alle Unterlagen in elektr. Form (PDF-Format). 
 
Die Mitteilung zum Abwägungsergebnis sollte möglichst per E-Mail an folgende Adresse erfolgen: 

kreisentwicklung@kreis-erz.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 
 
 

 
Vorberg 

Leiter Stabsstelle Kreisentwicklung 


